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Name, Sifi, Snictsi ums S i f M  zu (fcITeii ®i:mduuig.
§ I-

D er Verein führt den N am en „Freiwillige Feuer
wehr" und hat seinen S itz in  M arb u rg  an der D rau .

§ 2.
Zweck derselben ist: zuverlässige, rasche und geord

nete Hilfe gegen die Gefahren eines Schadenfeuers im 
Gebiete der S ta d t  M arbu rg  und nächsten Umgebung, 
sowie ausnahmsweise in größeren Entfernungen zu ge
währen.

Die Bestimmungen der Feuerlösch-O rdnung für 
das Herzogthum S teierm ark vom 23. J u n i  1886, N r. 19 
haben auf die Thätigkeit der freiwilligen Feuerwehr in 
M arbu rg  sinngemäße Anwendung zu finden.

§ 3.
Z u r Erreichung dieses Zweckes sorgt die Feuerwehr- 

fü r stramme D iscip lin  ihrer ausübenden M itglieder, 
theoretische und praktische, sowie allgemeine A usbildung 
derselben, fü r tüchtige Geräthe und eine größtmöglichste 
Schlagfertigkeit.

§ 4.
D ie Vereinseinnahmen bestehen in  den B eiträgen 

der unterstützenden M itglieder, den Subventionen und 
Geschenken.



Migliecker.
§ 5.

D cr Verein besteht a u s :
1. Ausübenden M itgliedern  (Feuerwehrmänner),
2. Unterstützenden M itgliedern,
3. Ehrenmitgliedern.

Grforllemijse zur Stifnasune.
§ 6.

Z u r Aufnahme a ls  Feuerwehrinann ist außer der 
körperlichen Eignung erforderlich: unbescholtener R uf, 
ehrenhafter Charakter, M u th , Entschlossenheit und B e
sonnenheit.

D ie Anmeldung zur Aufnahme geschieht beim H aupt
manne und wird durch Anschlag im Feuerwehr-Anzeiger 
durch vierzehn T age kundgemacht.

Ueber die Aufnahme entscheidet der Feuerwehr-Aus
schuss. D em  Nichtaufgcnommcncn steht jedoch der Recurs 
an die Generalversammlung offen.

D er Aufgenommene gelobt durch Handschlag dem 
H auptm anne die E inhaltung der Grundgesetze und 
Dienstesvorschriften.

D er Feuerwehr-Ausschuss oder die Hauptversam mlung 
kann die Aufnahme auch ohne Angabe von G ründen ver
weigern.

A ls unterstützendes M itglied kann vom Feuerwehr- 
Ausschusse Jederm ann  von unbescholtenem R ufe aufge
nommen werden.

A ls Ehrenmitglieder werden von dcr Hauptversamm- 
lung solche M änn er ernannt, welche sich um das In s titu t  
dcr freiwilligen Feuerw ehr besondere Verdienste erworben 
haben.



lu s fv itt . HussdiXufj.
§ 7.

D cr A u stritt steht jedem Feuerwehrmanne frei, ist 
jedoch dem H auptm anne schriftlich anzuzeigen.

D ie Charge hat den beabsichtigten A u stritt unter 
Angabe der G ründe dem Feuerwehr-Ausschusse anzuzeigen, 
denselben um  Enthebung von der Charge zu ersuchen 
und so lange die m it der Charge übernommenen Pflichten 
auszuüben, b is die Enthebung erfolgt ist.

E in  M itglied ist über A ntrag des Feuerwehr-A us
schusses oder dcr Hauptversammlung auszuschließen, wenn 
es den im § 6 und § 8 gestellten Anforderungen nicht 
mehr entspricht.

pfM firn unit dUedife.
§ 8.

Pflichten eines jeden Feuerwehrmannes sind unent
geltliche, pünktliche und hingebende Dienstesleistung, unbe
dingter Gehorsam gegen die Vorgesetzten im  Dienste, 
genaue E inhaltung der Dienstes-Vorschriften, anständige 
H altung  sowohl in a ls außer Dienst.

W er a ls  Charge ernannt werden soll, muss geprüfter 
S te iger sein.

§ 0.
Gegen Verfügungen der einzelnen Vorgesetzten steht 

die B erufung  an den Feuerwehr-Ausschuss offen.
§ io.

D en  Feuerw ehrm ännern lieht das active und passive, 
den Ehrenmitgliedern das active Wahlrecht in der H aupt
versammlung nach § 18 zu.

§ 11.
D ie unterstützenden M itglieder verpflichten sich zu 

einem jährlichen Beitrage, haben in der Hauptversammlung 
berathende S tim m e und Z u tr itt  zu allen Versammlungen 
der Feuerwehr.



©tganificKung.
§ 12-

An der L-pitze der Feuerwehr steht der H auptm anu 
resp. H auptm ann-Stellvertreter.

D ie ausübenden M itglieder zerfallen nach ihrer 
dienstlichen Eignung in :  S teiger, Spritzenleute, Schutz
m änner und S an itä ts leu tc .

Die S te iger und Spritzenleute w eiten  in  Rotten 
m it je einem R ottführer cingethei t.

A us den Rotten werden je nach dem M annschafts
stande und Bcdarfe Züge m it je einem Z ugführer gebildet.

F ü r  jeden Zug wird ein R ottführer desselben zum 
Stellvertreter des Z ugführers ernannt.

D ie Schutzmannschaft bildet einen Z ug  m it einem 
Zugführer und einem R ottführer a ls  S tellvertreter.

D ie S an itä ts le u te  bilden eine eigene Abtheilung mit 
dem Feuerwehr-Arzte.

Letzterer hat den R an g  eines Zugführers.
D er H auptm ann, dessen S tellvertreter, der Schrift

führer, Cassier und Zeugw art und Fcilerwehr-Arzt werden 
durch die Hauptversam mlung auf unbestimmte Zeit gewählt 
und können ihres Amtes nur durch die Hauptversam mlung 
über vorhergegangenen A ntrag  des Feuerwehr-Ausschusses 
enthoben werden.

D ie W ahl des H auptm annes, dessen S tellvertreters 
und des Zeugw artcs (§ 14) bedarf der B estätigung der 
Gemeindevertretung.

D ie Zugführer und R ottführer werden vom H au p t
manne ernannt.

§ 13.
Die näheren Bestimmungen über U niform ierung und 

A usrüstung, D epots, über die dienstliche E ignung, Ahndung 
von Dienstvergehen, über das Verhalten beim B rande, 
die Bereitschaften, Wachen, Uebungen und Controlsver- 
sammlungen werden durch die Dienstcsvorschriftcn geregelt.



finimnesii^ftussrsiuss.
§ !4 .

Die V erw altung der Feuerwehr obliegt dem Feuer- 
wehr-Ausschusse. Derselbe besteht a u s : 

dem H auptm anne, 
dem H auptm ann-S tellvertreter, 
dem Feuerwehr-Arzte, 
den Zugführern  und
dem Z ugführer-S tellvertreter, Schriftführer, Cassier 

und Zeugw art.
Dem  Ausschüsse steht es frei, diesbezügliche S te ll

vertreter oder weitere W irtschaften zu wählen.
D er Feuerwehr-Ausschuss ist bei Anwesenheit der 

Hälfte seiner M itglieder beschlussfähig; sollte bei der 
ersten Ausschuss-Sitzung die Beschlussfähigkeit nicht erzielt 
werden, so ist innerhalb drei Tagen eine zweite einzu
berufen.

D ie Beschlüsse werden m it absoluter S tim m enm ehr
heit gefasst. D er H auptm an, in  dessen Abwesenheit sein 
S tellvertreter, hat sämmtliche Beschlüsse des Ausschusses 
bei der zunächst tagenden Generalversammlung durch den 
Schriftw art verlautbaren zu lassen.

Die Correspondenzen und Protokolle der Feuerwehr 
bedürfen der Unterschrift des H auptm annes resp. S te ll
vertreters und des Schriftw artes.

§ 15.
D er H auptm ann (resp. dessen S tellvertreter) ist das 

leitende, überwachende und ausführende O rg an  des A us
schusses.

E r hat das oberste Commando in  dienstlichen Ange
legenheiten, die B erufung  und Leitung aller Versamm
lungen und die V ertretung des Vereines nach außen, 
überhaupt alle Geschäfte zu besorgen, die nicht dem 
Feuerwehr-Ausschüsse oder der Hauptversam mlung zuge
wiesen sind.



§ 16.
D em  Feuerwehr-Ausschusse steht zu:
1. D ie Rechnungslegung an die Hauptversammlung 

und gleichzeitig an die Gemeindevertretung zur Genehmigung.
2 . D ie Aufnahme und der Ausschluss vvn Feuer

wehrleuten.
3. D ie Erlassung und Abänderung der Dicnstcs- 

vorschriftcn.
4 . Die A usübung des dem Vereine in Gemäßheit 

des m it der Gemeinde abgeschlossenen V ertrages vom 7. 
M ärz  1874  zustehenden Rechtes fü r die S ta d t  M arburg .

Vermögen iscs Vereines.
§ 17.

D a s  Vermögen des Vereines besteht au s  dem vor
handenen In v e n ta r , dann den B eiträgen unterstützender 
M itglieder, Subventionen und Geschenken.

Anu>iiversainmlnng.
§ 18.

Jährlich  im  J ä n n e r  findet die ordentliche H au p t
versammlung statt.

Außerordentliche Hauptversam mlungen werden ein
berufen über Beschluss des Feuerwehr-Ausschusses oder 
über Verlangen von einem D rittheil der wähl- und 
stimmberechtigten M itglieder.

§ 19.
D er Hauptversam mlung stehen zu:

a) P rü fu ng  und Genehmigung des vom Feucrwchr-
Ausschusse zu erstattenden Berichtes über seine
Thätigkeit und seine Vermögens-Verwaltung.

b )  D ie W ahl des H auptm anncs, dessen S tellvertreters,
des Schriftführer, Cassier, Zeugw art und Feucr-
wchrarzt.



c) D ie Ersatzwahl ausgetretener M itglieder des W ehr- 
Ausschusses und W ahl der Rechnungsrevisoren.

d ) Beschlussfassung über Abänderung der Adjustierung.
e) Beschlussfassung über Abänderung der S ta tu ten , so- 1 

wie über die allfällige Auflösung des Vereines.
f )  Endgiltigen Beschluss über vom Feuerw ehr-A us

schüsse verweigerte Ausnahme von M itgliedern.
§ 20.

D ie Einberufung einer Hauptversam mlung muss 
unter Bezeichnung der T agesordnung eine angemessene 
Zeit vorher den M itgliedern schriftlich bekannt gegeben 
werden. g

Z u r  Beschlussfassung der Hauptversam mlung ist die 
H älfte der ausübenden M itglieder erforderlich; ist die 
genannte Anzahl nicht erschienen, so wird unter Bekannt
gabe der Tagesordnung eine zweite Hauptversam mlung 
einberufen, bei welcher jede Anzahl beschlussfähig ist.

Z u r Giltigkeit eines Beschlusses über Punkt a) bis 
in e t  f )  (§ 19) oder einer W ahl ist absolute S tim m en 
mehrheit genügend, während bei Abstimmung über Punkt e) 
eine Z w eidrittel-M ajorität nothwendig ist.

M IM tiiiig  ooii aus d m  Demus*

§ 22.

Ueber dienstliche Beschwerden entscheidet in  letzter 
In s tan z  der Feuerwehr-Ausschuss.

Streitigkeiten zwischen der Feuerwehr und einzelnen 
M itgliedern derselben werden durch ein Schiedsgericht 
entschieden. Dieses besteht au s zweien von jedem S tr e i t 
theile au s  den ausübenden M itgliedern zu wählenden 
Schiedsrichtern, welche sodann ihrerseits ein fünftes M it
glied a ls  O b m an n  wählen. Gegen keine von diesen E n t
scheidungen gibt es eine weitere B erufung.



D a die Handhabung der Feuerpolizei zu den Rechten 
und Pflichten der Gemeinde gehört, so geschieht die D ienst
leistung der freiwilligen Feuerwehr in A usübung eines 
ih r von der Gemeinde eingeräumten Befugnisses.

D ie Feuerwehr ist daher verpflichtet, dem Gemeinde
amte über die A rt ihrer O rganisierung, über den S ta n d  
der Löschrcquisiten, sowie überhaupt über alle wichtigen 
Vorkommnisse Bericht zu erstatten.

§ 24.
I m  Falle der Auflösung der Feuerwehr geht das 

etwa vorhandene Vermögen derselben sammt den darauf 
haftenden Verbindlichkeiten einschließlich des Untcrstützungs- 
fondes in die Verw altung der Gemeindevertretung über, 
welche dasselbe nur zu Feuerwehrzwccken, und im Falle 
der Neubildung einer freiwilligen Feuerwehr, soweit noch 
vorhanden, a ls  Untcrstütznngssond für dieselbe zu ver
wenden hat.

I m  Selbstverläge des V ereines. 
Druck Don 8. Kralik, Marburg



der

Schützn! lillllslh aft
der

freiwilligen Feuerwehr in ZNaröurg

1. D ie Schutzmannschaft begibt sich sogleich 
nach dem Brandplatze und stellt sich beim H auptm anne 
oder dessen S te llvertre ter auf.

2. E s ist Aufgabe der Schutzmannschaft, die 
vom H auptm anne oder dessen S te llve rtre te r bezeich
neten Plätze zu umstellen, müssige Zuschauer davon 
abzuhalten, überhaup t jede Einmischung U nberufener 
in  den Löscharbeiten zu verh indern ; ferner verw ahrt 
sie die von S te ig e rn  oder anderen P ersonen  gerette
ten , ih r übergebenen Gegenstände, und soll au f die 
G erä the ein wachsames Auge haben.

3. B eim  M annschaftsw agen hält ein Schutzmann 
Wache, der nu r der Feuerw ehr Gegenstände auszu
folgen hat.

4. D er Schutzmannschast obliegt es, auf die 
Schlauchleitung zu sehen, selbe vor Beschädigung zu 
schützen und bei V ersorgung der Schläuche Hülfe zu 
leisten.



5. D ie Schutzmannschaft hat fü r die Z ug än g 
lichkeit der B ru nn en  zu sorgen, die Deckel zum B e 
hufe des E inhängens des Saugschlauches soweit a ls  
nöthig zu öffnen und  die Ketten zur Wafferreichung 
zu bilden.

6. D o rt, wo das W asser au s  einem Bache 
genommen w ird, hat die Schutzmannschaft die Schw el
lung  des W assers zu besorgen.

7. D ie E igenthüm er der geretteten Gegenstände 
erhalten  diese vom Z ugführer der Schutzmannschaft 
oder dessen S te llvertre ter in G egenw art von zwei 
M itg liedern  zurück.

8. D ie Schutzmannschaft hat auch ein wach
sames Auge au f W indrichtung und  F lugfeuer zu rich
ten  und W n H aup tm ann  oder dessen S te llve rtre te r 
von jeder bedenklichen W ahrnehm ung in  K enntniß zu 
setzen.

9. D ie Schutzmannschaft ist verpflichtet, auf 
Befehl des H auptm annes oder dessen S te llvertre ters  
die O rdnungsübungen  mitzumachen.

M a rb u rg , im November 1673.

Der jfmerfotflr-AuLSchttss..


